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3. Beratung der Vorlage im Landrat 

Die Verkehrskommission unter dem Vorsitz von Landrat Georges Staubli, Niederurnen, prüfte das Kredit-
begehren. Sie kam zum Schluss, dass die Schutzgalerie Alpbach zwingend realisiert werden muss; jede
Verzögerung würde Leben gefährden und die Erschliessung des Sernftals einschränken. Das Gefahren-
potenzial sei im fraglichen Bereich sehr hoch. Mit Schutzmassnahmen im Anriss- und Einzugsgebiet könne
die Gefährdung der Strasse nicht mit vernünftigem Aufwand reduziert werden. Bei einem positiven Lands-
gemeindeentscheid sei mit den Bauarbeiten unverzüglich zu beginnen, um bis zum Wintereinbruch einen
möglichst grossen Teil der Schutzgalerie verwirklicht zu haben. Die Kommission nahm davon Kenntnis, dass
der Bund keine Beiträge leistet. 

Im Landrat war die Vorlage unbestritten. Nach ergänzenden Erläuterungen durch den Kommissionspräsi-
denten und den Baudirektor stimmte der Landrat der Vorlage diskussionslos zu. Er beantragt der Lands-
gemeinde einstimmig, der Gewährung eines Kredites von 3,4 Millionen Franken für den Bau der Schutz-
galerie Alpbach zuzustimmen. 

4. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, den folgenden Kredit zu gewähren:

Gewährung eines Kredites von 3,4 Millionen Franken
für den Bau der Schutzgalerie Alpbach an der Sernftal-
strasse Schwanden–Engi

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2006)

1. Die Landsgemeinde gewährt für den Bau der Schutzgalerie Alpbach einen
Kredit von 3,4 Millionen Franken (Preisstand Dezember 2005).

2. Die Freigabe des Kredites erfolgt durch den Landrat.
3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

§ 11 A. Beschluss über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die
Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkan-
tonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten

B. Änderung des Vollziehungsgesetzes zum Bundesgesetz vom 8. Juni
1923 betreffend die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten

Die Vorlage im Überblick

Mit der Interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von
interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten wird sichergestellt, dass
die Kantone für die Bewilligungen im Lotteriewesen zuständig bleiben und die Einnahmen aus Lotterien
und Wetten behalten können. Ebenso wird das Lotteriemonopol der Interkantonalen Landeslotterie,
«SWISSLOS», verankert. Dieses Monopol verhindert, dass der Markt geöffnet wird und weitere Anbieter
auf dem Lotteriemarkt erscheinen. Es sichert die Erträge der Kantone aus dem Reingewinn der
«SWISSLOS», die damit weiterhin für gemeinnützige, wohltätige, kulturelle und sportliche Zwecke einge-
setzt werden können.

Das Vollziehungsgesetz zum Bundesgesetz betreffend die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten erfährt
eine vorläufige Anpassung an die neue Interkantonale Vereinbarung. Bis feststeht, ob diese Bestand hat
oder der Bund bei deren Scheitern die sistierte Totalrevision der Bundesgesetzgebung zum Lotteriewesen
weiterführt, wird mit einer umfassenderen Revision zugewartet. 

Der Landrat empfiehlt der Landsgemeinde einstimmig, der Interkantonalen Vereinbarung beizutreten und
der Änderung des Vollziehungsgesetzes zuzustimmen.



1. Ausgangslage

Gegenstand der Vorlage ist ein Konkordat, mit welchem die kantonalen Kompetenzen zur Bewilligung von
Grosslotterien und das Lotteriemonopol den Kantonen vorbehalten bleiben sollen. Über dieses Monopol
verfügt heute die von den Kantonen gegründete Interkantonale Landeslotterie «SWISSLOS».

Eine Neuregelung drängte sich auf, weil das eidgenössische Lotteriegesetz revidiert werden wollte. Der
Vernehmlassungsentwurf zu diesem Gesetz sah vor, die Zuständigkeit zur Bewilligungserteilung von
Lotterien dem Bund zu übergeben. Dies wurde von den Kantonen abgelehnt, weil das Lotteriemonopol mit
grosser Wahrscheinlichkeit an den Bund übergegangen wäre. Vermutlich hätten dadurch die Kantone ihre
Gewinnanteile an der Landeslotterie, dem Sport-Toto und dem Zahlenlotto an den Bund verloren. 

Für den Kanton Glarus betragen die jährlichen Anteile zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Franken. Sie werden
dem Lotteriefonds gutgeschrieben und verändern das Endergebnis der Laufenden Rechnung nicht. Die
Gelder müssen für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke verwendet werden. Dank ihnen können
verschiedene für den Kanton wertvolle Aktivitäten ermöglicht oder wenigstens unterstützt werden.

Um die Kompetenzen im Lotterie- und Wettbereich nicht an den Bund zu verlieren, haben die Kantone eine
eigene Regelung auf Konkordatsstufe zu treffen. Diese soll die Interkantonale Vereinbarung vom 26. Mai 1937
betreffend die gemeinsame Durchführung von Lotterien ergänzen und vor allem die Zuständigkeit der
Kantone festschreiben. Die Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (bestehend aus
Regierungsvertretungen der Kantone) arbeitete mit der Interkantonalen Vereinbarung eine Regelung aus,
welche die bestehenden Mängel im Lotteriegesetz behebt, das Monopol von «SWISSLOS» festschreibt und
die Gewinnanteile der Kantone garantiert. Die Vereinbarung wurde am 7. Januar 2005 verabschiedet. Der
Bund erklärte sich mit dem Vorgehen der Kantone einverstanden und sistierte einstweilen die Revision des
Bundesgesetzes.

Mit der Vereinbarung konnte eine gute Lösung gefunden werden, welche insbesondere den Anliegen der
Kantone Rechnung trägt, weiterhin für die Bewilligung und die Verteilung der Erträge aus den Grosslotterien
zuständig zu sein. Voraussetzung für das Zustandekommen ist der Beitritt aller Kantone. Sollte das vorge-
schlagene Konkordat nicht zustande kommen oder mangels Bewährung nach kurzer Zeit wieder aufgelöst
werden, würde der Bund seine Revision weiterverfolgen und die Zuständigkeiten wohl an sich ziehen.

Die Kantone sind eingeladen, der Vereinbarung beizutreten, beziehungsweise sie zu ratifizieren. Anschlies-
send sollen die für den Vollzug notwendigen Strukturen aufgebaut werden, damit die Vereinbarung am 1. Juli
2006 in Kraft treten kann.

2. Vorgehen im Kanton Glarus 

Gemäss Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe a Kantonsverfassung bedürfen Konkordate der Zustimmung durch
die Landsgemeinde, wenn diese einen Gegenstand der Verfassung oder der Gesetzgebung betreffen. Die
Interkantonale Vereinbarung vom 7. Januar 2005 über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsver-
wendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten (IKV) betrifft
eine bedeutsame kantonale Kompetenz. Sie beeinflusst denn auch das kantonale Vollziehungsgesetz zum
Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten. Über den Beitritt hat somit die
Landsgemeinde zu befinden.

Das kantonale Vollziehungsgesetz muss an die Bestimmungen der IKV angepasst werden. Es stammt aus
dem Jahre 1971 und bedürfte auch in den übrigen Bereichen inhaltlicher Überprüfung und gegebenenfalls
Erneuerung. Dabei ginge es unter anderem um die Regelung der von einem Vereinsanlass unabhängigen
Tombolas und Lottomatchs sowie die Aufhebung der Bestimmungen über die Prämienanleihen. Zu erwägen
wären auch die eigenständigen kantonalen Regelungsbereiche (kleinere Lotterien, Tombolas an Unterhal-
tungsabenden, Lottomatchs) und die Umsetzung des interkantonalen Rechts in ein und demselben Erlass.
Eine solche umfassende Änderung soll jedoch später erfolgen. Das zweistufige Vorgehen rechtfertigt sich,
weil abzuwarten ist, ob die von allen Kantonen mitzutragende neue Vereinbarung Bestand hat, oder der Bund
die zurzeit sistierte Totalrevision des Bundesgesetzes wieder aufnimmt.

3. Ziele der neuen Interkantonalen Vereinbarung

Mit der IKV sollen die hauptsächlichen Mängel des Lotterierechts auf freiwilliger Basis mittels Konkordat
behoben werden. Es werden folgende Verbesserungen anvisiert:
– Die Bewilligungsverfahren für Lotterien und Wetten, die regional oder gesamtschweizerisch durchgeführt

werden, sollen bei einer Instanz konzentriert sein.
– Die Aufsicht über Unternehmen, die regionale oder gesamtschweizerische Lotterien durchführen, soll der

zentralen Bewilligungsinstanz zustehen.
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– Die Bewilligungs- und Aufsichtsstelle ist so zu organisieren, dass sie über das nötige fachliche und
juristische Sachwissen verfügt, um ihre Aufgabe zeitgerecht und fachlich einwandfrei zu erfüllen.

– Für die Bewilligungsverfahren und allfällige Verfahren im Zusammenhang mit der Ausübung der Aufsicht
sind Verfahrensabläufe vorzusehen, die den Unternehmen und Dritten einen angemessenen Rechtsschutz
ermöglichen.

– Bei der Erfüllung kantonaler Aufgaben im Lotteriebereich ist vermehrt Transparenz und Gewaltenteilung
zu schaffen. 

– Es sollen ergänzende Massnahmen zur Suchtbekämpfung und Prävention getroffen werden.

4. Auswirkungen der neuen Vereinbarung

4.1. Eine zentrale Bewilligungsinstanz für alle Kantone (Art. 5ff. und 14)

Vorgesehen ist eine zentrale Bewilligungsinstanz (Lotterie- und Wettkommission). Diese soll stellvertretend
anstelle der bisher einzeln zuständigen Kantone tätig sein. Die zentrale Instanz wird auch die in vielen
Kantonen ungenügende Gewaltenteilung zwischen Bewilligungsbehörde, Verteilinstanz und Vertretung in
den Lotterie- und Wettunternehmungen beseitigen. 

Die Rolle des politischen Führungsorgans soll der gesamtschweizerischen Fachdirektorenkonferenz Lotte-
riemarkt und Lotteriegesetz zukommen (Art. 4). Ihr stehen die wesentlichen Entscheidungsbefugnisse zu, wie
Wahlkompetenzen und Genehmigung von Reglementen, Voranschlag und Rechnung.

4.2. Vetorecht der einzelnen Kantone gegen eine Bewilligungserteilung (Art. 15)

Die kantonalen Interessen können derart gewichtig sein, dass den Kantonen die Möglichkeit zugestanden
wird, den bestehenden kantonalen Unterschieden im Geldspielbereich Rechnung zu tragen. So könnten sich
Kantone, in denen Geschicklichkeits-/Geldspielautomaten verboten sind, veranlasst sehen, die Einführung
von elektronischen Lotterien nicht zuzulassen, wenn deren Ausgestaltung und Bedienung den Geldspiel-
automaten zu ähnlich sind. 

Vor Eröffnung der Bewilligung haben deshalb die einzelnen Kantone zu erklären, ob die geplante Lotterie
oder Wette auf ihrem Gebiet gespielt werden darf oder nicht. Bejahendenfalls erteilen sie eine Durch-
führungsbewilligung. Die Bewilligungsbehörde teilt der Lotteriegesellschaft in der Zulassungsverfügung mit,
in welchen Kantonen die Lotterie durchgeführt werden darf. Jeder Kanton entscheidet somit selbstständig,
ob er eine Lotterie für sein Kantonsgebiet zulassen will oder nicht.

4.3. Beibehaltung Lotteriemonopol

Mit der zentralen Bewilligungsinstanz wird das bestehende Lotteriemonopol beibehalten. Dies, weil sich die
Kantone dafür aussprechen, weiterhin Bewilligungen ausschliesslich an Organisationen zu erteilen, die
«SWISSLOS» angeschlossen sind.

4.4. Verteilung Erträge wie bisher durch die kantonalen Lotteriefonds (Art. 24)

Der Ertrag aus den Grosslotterien soll wie bisher in die Kantone fliessen und durch die kantonalen Lotterie-
fonds wohltätigen und gemeinnützigen Organisationen zukommen. Die Kantone werden für transparente und
nach einheitlichen Kriterien erfolgende Mittelverwendung zu sorgen haben. Diesbezüglich bedarf es allen-
falls der Anpassung der rechtlichen Bestimmungen. 

4.5. Wegfall/Reduktion der kantonalen Bewilligungsgebühren (Art. 21 und 22)

Die Kantone erheben heute für die Bewilligung von Lotterien «Gebühren», die zum Teil bis zu 
6 Prozent der Plansumme ausmachen. Abgaben in dieser Höhe entfernen sich vom Kostendeckungsprinzip,
welches für die Ausgestaltung der Gebühren massgeblich ist und erhalten den Charakter von Steuern. Neu
werden die Bewilligungen zentral erteilt. Aus rechtlichen Gründen sind nur noch kostendeckende Gebühren
möglich, welche sich nach dem effektiven Aufwand für die Bewilligungserteilung bemessen und nicht nach
der Plansumme.

Bisher stellten sämtliche Kantone Bewilligungsgebühren in Rechnung. Die Erträge wurden den Laufenden
Rechnungen der Kantone gutgeschrieben. Im Kanton Glarus beliefen sich die jährlichen Gebührenerträge auf
rund 90 000 Franken. Dieser Ertrag wird wegfallen. Dafür wird der Reinertrag der Lotterien grösser, weil die
überhöhten Bewilligungsgebühren wegfallen und die neue zentrale Struktur weniger Kosten verursacht.
Damit werden die Gewinnanteile der Kantone voraussichtlich grösser, sodass die kantonalen Lotteriefonds
mit höheren Erträgen rechnen können. 



4.6. Bekämpfung der Spielsucht (Art. 17 und 18)

Mit der IKV wird die Bewilligungsinstanz ausdrücklich dazu verpflichtet, vor der Bewilligungserteilung das
Suchtpotenzial eines Lotteriespiels abzuklären und nötigenfalls mit Bedingungen und Auflagen übermäs-
sigem Spielen vorzubeugen. Möglich sind beispielsweise Einschränkungen hinsichtlich Zugang und Einsatz
sowie künstliche Verlangsamung des elektronischen Ablaufs eines Lotteriespiels. Bei der Prüfung eines
allfälligen Suchtpotenzials hat die Bewilligungsbehörde dem Jugendschutz angemessen Rechnung zu
tragen, etwa durch Festlegen einer Alterslimite für den Zugang zu den Spielen.

Die für die Bekämpfung der Spielsucht benötigten Mittel haben die Lotteriegesellschaften bereitzustellen.
Sie werden verpflichtet, Gelder zur Suchtbekämpfung und Prävention direkt den Kantonen zukommen zu
lassen. Diese Abgabe an die Kantone wird auf 0,5 Prozent der im Kantonsgebiet erzielten Bruttospielerträge
festgesetzt. Die Kantone können bei der Bekämpfung der Spielsucht zusammenarbeiten oder Konzepte oder
Kampagnen der Lotteriegesellschaften unterstützen.

4.7. Verfahrensrecht und Rechtsschutz (Art. 8 – 10 und 23)

Das Konkordat sieht eine richterliche Behörde (Rekurskommission) vor, die als interkantonale Behörde über
Beschwerden gegen Entscheide interkantonaler Organe befindet. 

4.8. Auswirkungen auf die bestehende Interkantonale Vereinbarung

Grundsätzlich kann eine neue Vereinbarung zwischen den Kantonen die früher abgeschlossenen Interkan-
tonalen Vereinbarungen verdrängen. Die neue IKV soll aber neben die alte Vereinbarung aus dem Jahre 1937
treten und diese ergänzen, nicht ersetzen. Sobald und solange die neue IKV in Kraft ist, werden die ihr wider-
sprechenden Bestimmungen der alten Vereinbarung in der Anwendung ausgesetzt. Dies betrifft die Artikel 6
und 7 der alten Vereinbarung (Art. 6: Kommission der Kantone für die Ausgabe- und Durchführungsbewil-
ligung in der Höhe von 1% der Plansumme; Art. 7: Verwendung des Anteils der Kantone am Reingewinn der
Lotterien).

5. Folgen einer Ablehnung der neuen Interkantonalen Vereinbarung

Kommt das Konkordat nicht zustande, wird der Bund, wie erwähnt, die sistierte Revision des eidgenössi-
schen Lotteriegesetzes wieder aufnehmen. Es wäre damit zu rechnen, dass er versuchte, die Kompetenz zur
Bewilligungserteilung an sich zu ziehen. Damit würde er auch entscheiden, welche Lotteriegesellschaften
eine Bewilligung erhalten und welche Lotterieprodukte verweigert werden. Daraus könnte eine Marktöffnung
entstehen, sodass das Lotteriemonopol fallen würde. In der Folge stünden den Kantonen weniger Mittel zur
Verteilung an gemeinnützige und wohltätige Organisationen zur Verfügung.

6. Erläuterungen zu den Beschlussentwürfen

6.1. Zum Beschluss über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung 

Das Beauftragen des Regierungsrates mit dem Erlass der Vollzugsbestimmungen (Ziff. 2) entspricht der
Aufgabenverteilung der neuen Verwaltungsorganisation. Als Instanz für die Erteilung der Durchführungs-
bewilligungen (Bst. a) kommen namentlich das Departement für Sicherheit und Justiz oder dessen Haupt-
abteilung Justiz in Frage. Ob und inwiefern wegen der IKV Neuerrichtungen von Fonds nötig sind, soll der
Regierungsrat entscheiden (Bst. c Teil 1). Die Zuständigkeiten zur Verteilung der Mittel aus den Fonds 
(Bst. e) sind zum Teil durch Gesetz oder landrätliche Verordnung geregelt (Gesetz über die Förderung des
kulturellen Lebens, Verordnung zum Gesetz über die Förderung von Turnen und Sport). Bei der Bericht-
erstattung der Verteilinstanzen (Bst. g) geht es um die Form, in welcher die von der IKV vorgeschriebenen
Angaben öffentlich gemacht werden.

Über den Vollzug hinaus werden dem Regierungsrat zunächst jene Bereiche zur Regelung überlassen, über
die er schon bisher selbstständig befand. Es betrifft dies namentlich die Aufteilung der aus den Lotterien und
Wetten zufliessenden Mittel auf die verschiedenen gemeinnützigen und wohltätigen Zwecke (Bst. d). Es ist
keine Änderung der heutigen Verteilung – 62 Prozent Kultur, 20 Prozent Sport und 18 Prozent Soziales –
vorgesehen. Bezüglich der Verteilkriterien innerhalb der einzelnen Bereiche (Bst. f) bestehen zum Teil über-
geordnete Vorgaben, namentlich im Gesetz über die Förderung des kulturellen Lebens. Im Weiteren soll der
Regierungsrat über die sinnvolle Verwendung der Spielsuchtabgabe befinden (Bst. b); diese Mittel müssen
zwingend zur Prävention und Spielsuchtbekämpfung eingesetzt werden, wobei die Kantone zusammen-
arbeiten können (Art. 18 Abs. 2). Schliesslich soll der Regierungsrat darüber befinden, ob ein Teil der Lotterie-
und Wetterträge vor der Verteilung in die kantonalen Fonds für nationale gemeinnützige oder wohltätige
Zwecke fliessen soll (Bst. c Teil 2).
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6.2. Änderung Vollziehungsgesetz zum Bundesgesetz betreffend die Lotterien und 
gewerbsmässigen Wetten

Wie erwähnt bezweckt die Änderung eine vorläufige Anpassung des Gesetzes an die IKV. Zugleich wird die
Organisationskompetenz dem Regierungsrat übertragen, was die Verlagerung der Zuständigkeitsvor-
schriften auf die Stufe Regierungsverordnung bedingt (Art. 2 Ziff. 1 und 5 sowie Art. 2a neu). Das Gesetz wird
aktualisiert, indem auf die abschliessende Auflistung jener Lotterien und Wetten verzichtet wird, welche
gestützt auf die beiden geltenden Interkantonalen Vereinbarungen durchgeführt werden (Neuformulierung
Art. 2 Ziff. 1, Aufhebung Ziff. 2–4). Heute bietet die Interkantonale Landeslotterie unter dem Namen
«SWISSLOS» in den Kantonen der Deutschschweiz und des Tessins Lotto und Lose an und betreibt für die
Sport-Toto-Gesellschaft in der ganzen Schweiz Sportwetten.

7. Beratung der Vorlage im Landrat

Die Vorlage gab im Landrat zu keinen grundlegenden Diskussionen Anlass. Auch wenn Monopole
grundsätzlich zu hinterfragen seien und quer in der Landschaft stünden, rechtfertige sich angesichts des
Zwecks der Vereinbarung – Generierung von finanziellen Mitteln zur Unterstützung von kulturellen, sozialen
und sportlichen Institutionen und Einrichtungen – der Beitritt zur IKV. Immerhin erhalte der Kanton Glarus pro
Jahr 1,5 bis 2 Millionen Franken zuhanden dieser Zweckerfüllung. 

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde einstimmig, dem Beschluss über den Beitritt zur Interkantonalen
Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder
gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten beizutreten und der Änderung des Vollziehungs-
gesetzes zum Bundesgesetz betreffend die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten zuzustimmen.

8. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, nachfolgendem Beschlussentwurf und der Gesetzesänderung
zuzustimmen:
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A. Beschluss über den Beitritt zur Interkantonalen
Vereinbarung über die Aufsicht sowie die
Bewilligung und Ertragsverwendung von inter-
kantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten
Lotterien und Wetten

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2006)

1. Der Kanton Glarus tritt der Interkantonalen Vereinbarung vom 7. Januar
2005 über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung
von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien
und Wetten bei.

2. Der Regierungsrat erlässt die zur Ausführung der Vereinbarung erforder-
lichen Bestimmungen. Er regelt namentlich:
a. die Zuständigkeit zur Erteilung der Durchführungsbewilligungen ge-

mäss Artikel 15 der Vereinbarung;
b. die Verwendung der Spielsuchtabgabe gemäss Artikel 18 der Verein-

barung;
c. die Errichtung der Fonds gemäss Artikel 24 Absatz 1 der Vereinbarung

und die allfällige Verwendung von Reinerträgen für nationale gemein-
nützige oder wohltätige Zwecke gemäss Artikel 24 Absatz 3 der Ver-
einbarung;

d. die Aufteilung der Mittel unter die verschiedenen gemeinnützigen und
wohltätigen Zwecke;

e. Die Zuständigkeiten zur Verteilung der Mittel aus den Fonds im Sinne
von Artikel 25 der Vereinbarung, soweit diese nicht durch übergeord-
netes Recht geregelt sind;

f. Die Verteilkriterien im Sinne von Artikel 26 der Vereinbarung, soweit
diese nicht durch übergeordnetes Recht geregelt sind;

g. die Berichterstattung der Verteilinstanzen im Sinne von Artikel 28 der
Vereinbarung.

3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.
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Interkantonale Vereinbarung über die Aufsicht sowie die
Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal
oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien
und Wetten

(Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz vom 7. Januar 2005)

Die Kantone,

gestützt auf die Artikel 15, 16 und 34 des Bundesgesetzes vom 8. Juni 1923
betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten,

vereinbaren:

I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Gegenstand

Diese Vereinbarung regelt die Aufsicht sowie die Bewilligung und die
Ertragsverwendung von interkantonalen oder gesamtschweizerisch durch-
geführten Lotterien und Wetten, die der Interkantonalen Vereinbarung vom
26. Mai 1937 betreffend die gemeinsame Durchführung von Lotterien oder
der Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande vom 6. Februar
1985 unterstehen.

Art. 2

Zweck

Diese Vereinbarung bezweckt die einheitliche und koordinierte Anwendung
des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Aus-
wirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der
Lotterie- und Wetterträge auf dem Gebiet der angeschlossenen Kantone.

II. Organisation
Art. 3

Organe

Organe dieser Vereinbarung sind:
a. Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz;
b. Lotterie- und Wettkommission;
c. Rekurskommission.

1. Fachdirektorenkonferenz

Art. 4

Zuständigkeit
1 Die Fachdirektorenkonferenz ist oberstes Vereinbarungsorgan. Sie setzt
sich zusammen aus je einem Regierungsvertreter jedes Kantons.
2 Sie nimmt folgende Aufgaben wahr:
a. sie ist Depositärin der Vereinbarung;
b. sie wählt auf Vorschlag der Kantone die Lotterie- und Wettkommission

und bezeichnet deren Präsidentin oder Präsidenten;
c. sie wählt auf Vorschlag der Kantone die Rekurskommission und

bezeichnet deren Präsidentin oder Präsidenten;
d. sie genehmigt das Geschäftsreglement der Lotterie- und Wettkom-

mission sowie der Rekurskommission;
e. sie genehmigt das Budget sowie den Geschäftsbericht und die von einer

unabhängigen Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung der Lotterie- und
Wettkommission;

f. sie genehmigt das Budget sowie den Geschäftsbericht und die Jahres-
rechnung der Rekurskommission;

g. sie genehmigt Leistungsverträge gemäss Artikel 6 Absatz 3.
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2. Lotterie- und Wettkommission

Art. 5

Zusammensetzung
1 Die Kommission besteht aus fünf Mitgliedern, wovon je zwei Mitglieder aus
der welschen und deutschen Schweiz sowie ein Mitglied aus der italienisch-
sprachigen Schweiz stammen. Die Wahl erfolgt für eine Amtsdauer von vier
Jahren; Wiederwahl ist möglich.
2 Die Kommissionsmitglieder dürfen weder Mitglied eines Organs noch
Angestellte von Lotterie- oder Wettunternehmen, Spielbanken, Fabrikations-
und Handelsbetrieben der Spielbedarfsbranche oder von diesen nahe-
stehenden Unternehmen und Körperschaften sein.

Art. 6

Organisation
1 Die Kommission erlässt ein Geschäftsreglement, das von der Fachdirekto-
renkonferenz zu genehmigen ist. Darin regelt sie insbesondere die Einzelhei-
ten ihrer Organisation, der Zuständigkeiten des Präsidiums und der Ent-
schädigungen.
2 Die Kommission unterbreitet der Fachdirektorenkonferenz jährlich einen
Geschäftsbericht mit revidierter Jahresrechnung und einen Budgetentwurf
zur Genehmigung.
3 Der Kommission steht ein ständiges Sekretariat zur Seite. Sie kann dazu
mit Dritten Leistungsverträge abschliessen.

Art. 7

Zuständigkeit
1 Die Kommission ist Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Lotterien und
Wetten gemäss dieser Vereinbarung.
2 Der Kommission stehen im Übrigen alle Befugnisse zu, die nicht einem
anderen Organ zugewiesen sind.

3. Rekurskommission

Art. 8

Zusammensetzung
1 Die Rekurskommission besteht aus fünf Mitgliedern, wovon je zwei Mitglie-
der aus der welschen und deutschen Schweiz sowie ein Mitglied aus der
italienischsprachigen Schweiz stammen. Die Wahl erfolgt für eine Amts-
dauer von vier Jahren; Wiederwahl ist möglich.
2 Die Kommissionsmitglieder dürfen weder Mitglied eines Organs noch
Angestellte von Lotterie- oder Wettunternehmen, Spielbanken, Fabrikations-
und Handelsbetrieben der Spielbedarfsbranche oder von diesen nahe-
stehenden Unternehmen und Körperschaften sein.

Art. 9

Organisation
1 Die Rekurskommission erlässt ein Geschäftsreglement, das von der Fach-
direktorenkonferenz zu genehmigen ist. Darin regelt sie insbesondere die
Einzelheiten ihrer Organisation, der Zuständigkeiten des Präsidiums und der
Entschädigungen.
2 Die Rekurskommission unterbreitet der Fachdirektorenkonferenz jährlich
einen Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und einen Budgetentwurf zur
Genehmigung.

Art. 10

Zuständigkeit

Die Rekurskommission ist letztinstanzliche interkantonale richterliche
Behörde.



4. Anwendbares Recht

Art. 11

Allgemein

Wo diese Vereinbarung keine Bestimmungen enthält und weder die einzel-
nen Vereinbarungsmitglieder noch die Lotterie- und Wettkommission zur
Regelung zuständig sind, gilt Bundesrecht analog.

Art. 12

Publikationen

Publikationen der Vereinbarungsorgane erfolgen in allen offiziellen Publikati-
onsorganen der von der Mitteilung betroffenen Kantone.

Art. 13

Verfahrensrecht

Soweit diese Vereinbarung nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfah-
ren für Verfügungen und andere Entscheide der Vereinbarungsorgane nach
dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG).

III. Bewilligung und Aufsicht von interkantonal oder gesamt-
schweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten

1. Bewilligungen

Art. 14

Zulassungsbewilligung
1 Lotterien und Wetten gemäss dieser Vereinbarung bedürfen einer Zulas-
sungsbewilligung der Lotterie- und Wettkommission.
2 Die Kommission
a. prüft die Gesuche und führt das Gesuchsverfahren durch,
b. erlässt die Zulassungsverfügung und stellt sie vor Eröffnung den

Kantonen zu.

Art. 15

Durchführungsbewilligung
1 Die Kantone entscheiden innert 30 Tagen nach Zustellung der Zulassungs-
verfügung über die Durchführung auf ihrem Gebiet und stellen ihre Durch-
führungsbewilligungen der Kommission zu.
2 Mit der Durchführungsbewilligung können die Kantone keine von der
Zulassungsverfügung abweichenden spieltechnischen Bedingungen und
Auflagen verfügen. Zulässig sind nur zusätzliche Bedingungen und Auf-
lagen, welche die von der Kommission verfügten Massnahmen zur Präven-
tion verschärfen.

Art. 16

Eröffnung der Bewilligung

Die Kommission eröffnet der Gesuchstellerin die Zulassungsverfügung und
Durchführungsbewilligungen derjenigen Kantone, in denen die Lotterie oder
Wette durchgeführt werden darf.

2. Spielsucht und Werbung

Art. 17

Massnahmen zur Prävention von Spielsucht
1 Die Kommission prüft vor Erteilung der Bewilligung das Suchtpotenzial der
Lotterie oder Wette und trifft die erforderlichen Massnahmen insbesondere
im Interesse der Spielsuchtprävention und des Jugendschutzes.
2 Die Kommission kann die Lotterie- und Wettunternehmen verpflichten,
überall wo ihre Lotterien oder Wetten angeboten werden, Informationen
über die Spielsucht, deren Prävention und Behandlungsmöglichkeiten
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zugänglich zu machen. Wo dies nicht zumutbar ist, können die Lotterie- und
Wettunternehmen verpflichtet werden anzugeben, wo diese Informationen
angefordert werden können.

Art. 18

Spielsuchtabgabe
1 Die Lotterie- und Wettunternehmen leisten den Kantonen eine Abgabe von
0,5 Prozent der in ihren Kantonsgebieten mit den einzelnen Spielen erzielten
Bruttospielerträgen.
2 Die Kantone sind verpflichtet, die Abgaben zur Prävention und Spielsucht-
bekämpfung einzusetzen. Sie können dabei zusammenarbeiten.

Art. 19

Werbung

Für Lotterien- und Wetten darf nicht in aufdringlicher Weise geworben wer-
den. In der Werbung muss die Veranstalterin klar ersichtlich sein.

3. Aufsicht

Art. 20
1 Die Kommission überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
und der Bewilligungsvoraussetzungen. Stellt sie Verstösse fest, trifft sie die
erforderlichen Massnahmen.
2 Die Kommission kann die Ausübung von Aufsichtsaufgaben an die Kan-
tone delegieren.
3 Die Kommission entzieht die Bewilligung, wenn die Voraussetzungen für
deren Erteilung nicht mehr erfüllt sind.

4. Gebühren

Art. 21

Der Kommission
1 Die Kommission erhebt für ihre Tätigkeit kostendeckende Gebühren.
2 Die Gebühren bestehen aus:
a. einer jährlichen Aufsichtsgebühr;
b. Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen.
3 Die jährliche Aufsichtsgebühr wird im Verhältnis des im entsprechenden
Jahr erzielten Bruttospielertrags den Lotterie- und Wettveranstalterinnen
auferlegt.
4 Die Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen richten sich nach dem
Aufwand.

Art. 22

Der Kantone

Die Kantone erheben für ihre Tätigkeiten kostendeckende Gebühren für
a. den Erlass der Durchführungsbewilligung;
b. die Ausübung der Aufsichtsaufgaben nach Artikel 20 Absatz 2.

5. Rechtsschutz

Art. 23
1 Gegen Verfügungen und Entscheide der Vereinbarungsorgane, die gestützt
auf diese Vereinbarung oder auf deren Folgeerlasse getroffen werden, kann
bei der Rekurskommission Beschwerde erhoben werden.
2 Das Verfahren vor der Rekurskommission richtet sich nach dem Verwal-
tungsgerichtsgesetz des Bundes (VGG), soweit diese Vereinbarung nichts
anderes bestimmt. Bis Inkrafttreten des VGG sind die Bestimmungen des
VwVG analog anwendbar.
3 Die Verfahrenskosten der Rekurskommission sind in der Regel so festzu-
legen, dass sie die Kosten decken. Ungedeckte Kosten der Rekurskommis-
sion werden durch die Lotterie- und Wettkommission getragen.
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IV. Lotterie- und Wettfonds und Verteilung der Mittel
Art. 24

Lotterie- und Wettfonds
1 Jeder Kanton errichtet einen Lotterie- und Wettfonds. Die Kantone können
separate Sportfonds führen.
2 Die Lotterieveranstalterinnen liefern ihre Reinerträge in die Fonds jener
Kantone, in denen die Lotterien und die Wetten durchgeführt worden sind.
3 Die Kantone können einen Teil der Reinerträge vor der Verteilung in die
kantonalen Fonds für nationale gemeinnützige oder wohltätige Zwecke ver-
wenden.

Art. 25

Verteilinstanz

Die Kantone bezeichnen die für Verteilung der Mittel aus den Fonds zustän-
dige Instanz.

Art. 26

Verteilkriterien

Die Kantone bestimmen die Kriterien, die die Verteilinstanz für die Unterstüt-
zung gemeinnütziger und wohltätiger Projekte anwenden muss.

Art. 27

Entscheide

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Ausrichtung von Beiträgen aus den
Fonds.

Art. 28

Bericht

Die für die Verteilung zuständige Instanz veröffentlicht jährlich einen Bericht
mit folgenden Angaben:
a. den Namen der aus den Fonds Begünstigten;
b. der Art der unterstützten Projekte;
c. der Rechnung der Fonds.

V. Schlussbestimmungen
Art. 29

Inkrafttreten
1 Diese Vereinbarung tritt in Kraft, sobald alle Kantone ihren Beitritt erklärt
haben.
2 Der Beitritt ist gegenüber der Fachdirektorenkonferenz zu erklären. Sie teilt
das Inkrafttreten den Kantonen sowie dem Bund mit.

Art. 30

Geltungsdauer, Kündigung
1 Die Vereinbarung gilt unbefristet.
2 Sie kann mit einer Frist von zwei Jahren auf das Ende einer Amtsdauer
durch Mitteilung an die Fachdirektorenkonferenz gekündigt werden, frühes-
tens auf das Ende des zehnten Jahres seit Inkrafttreten.
3 Die Kündigung eines Kantons beendet die Vereinbarung.

Art. 31

Änderung der Vereinbarung
1 Auf Antrag eines Kantons oder der Lotterie- und Wettkommission leitet die
Fachdirektorenkonferenz umgehend eine Teil- oder Totalrevision der Verein-
barung ein.
2 Die Änderung tritt in Kraft, sobald ihr alle Kantone zugestimmt haben.
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Art. 32

Übergangsbestimmungen
1 Zulassungsbewilligungen von interkantonalen oder gesamtschweizeri-
schen Lotterien und Wetten sowie Beschlüsse über die Ertragsverwendung,
die vor Inkrafttreten dieser Vereinbarung ausgesprochen wurden, bleiben
von dieser Vereinbarung unberührt.
2 Durchführungsbewilligungen für nach bisherigem Recht bewilligte Lotte-
rien und Wetten in Kantonen, in denen sie noch nicht durchgeführt worden
sind, richten sich nach dieser Vereinbarung. Gesuche um Erteilung von
Durchführungsbewilligungen sind bei der Lotterie- und Wettkommission ein-
zureichen.
3 Die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung, insbesondere über die
Spielsuchtabgabe, Werbung, Aufsicht und Gebühren, finden auch für beste-
hende Zulassungs- und Durchführungsbewilligungen mit Inkrafttreten der
Vereinbarung Anwendung.
4 Neue Gesuche und Anträge sowie solche über Verlängerungen oder
Erneuerungen bestehender Bewilligungen und Beschlüsse, die nach Inkraft-
treten dieser Vereinbarung eingereicht werden, richten sich ausschliesslich
nach dieser Vereinbarung.

Art. 33

Verhältnis zu bestehenden interkantonalen Vereinbarungen

Die Anwendung von dieser Vereinbarung widersprechenden Bestimmungen
der Interkantonalen Vereinbarung vom 26. Mai 1937 betreffend die gemein-
same Durchführung von Lotterien sowie der Convention relative à la Loterie
de la Suisse Romande vom 6. Februar 1985 wird ausgesetzt, solange diese
Vereinbarung in Kraft ist.

B. Änderung des Vollziehungsgesetzes zum Bundes-
gesetz vom 8. Juni 1923 betreffend die Lotterien und
gewerbsmässigen Wetten

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2006)

I.
Das Vollziehungsgesetz vom 2. Mai 1971 zum Bundesgesetz vom 8. Juni
1923 betreffend die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten wird wie folgt
geändert:

Art. 2

Ausnahmen vom Verbot

Gestattet sind im Kanton Glarus:
1. die Lotterien und Wetten, deren Durchführung im Kanton gestützt auf die

Interkantonale Vereinbarung vom 26. Mai 1937 betreffend die gemein-
same Durchführung von Lotterien und auf die Interkantonale Verein-
barung vom 7. Januar 2005 über die Aufsicht sowie die Bewilligung und
Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durch-
geführten Lotterien und Wetten bewilligt ist;

Ziff. 2–4 aufgehoben.
5. Lotterien für gemeinnützige, wohltätige und sportliche Zwecke, soweit sie

vorwiegend Institutionen im Kanton Glarus zugute kommen und für deren
Durchführung eine kantonale Bewilligung vorliegt;

Ziff. 6 und 7 unverändert.

Art. 2a (neu)

Bewilligungsinstanz

Der Regierungsrat regelt die Zuständigkeiten für die Bewilligungen gemäss
Artikel 2 Ziffern 1 und 5.

II.
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten dieser Änderung.
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